
BUN DESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 2681t20 -

IM I{AMEN DES VOLKES
ln dem Vertahren

über

die Vedassungsbeschwerde

der Der Spiegel GmbH & Co. KG,
vertreten durch die spiegel-Verlag Rudorf Augstein GmbH & co, KG,
diese vertreten durch die Rudolf Augstein GmbH,
diese vertreten durch die Geschäftsfuhrung,
Ericusspitze 1, 20457 Hamburg,

- Bevollmächtigte: Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgeseltschaft mbH,
Neuer Wal'72,20354 Hamburg -

gegen a) den Berichtigungsbeschluss des Hanseatischen Obertandesgerichts
vom 3. November 2020 -7 W 127120 -,

b) den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts
vom 29. Oktober'2020 -7 W 127120 -

u n d Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

h i e r : Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch
die Richter Paulus,

Christ
und die Richterin Härtel

am 11. Januar 2021 einstimmig beschlossen:



-2-

1- Der Beschluss des Hanseatischen oberlandesgerichts
vom 29, Oktober 2020 - 7 W 127120 _ in Form des Be-
richtigungsbeschlusses vom 3. November 2020 ver_
letzt die Beschwerdeführerin in ihrem grundrechtsglei-
chen Recht auf prozessuale Waffengleichheit gemäß
Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3
des Grundgesetzes. seine wirksamkeit wird bis zu ei:
ner Entscheidung über die verfassungsbeschwerde in
der Hauptsache oder bis zu einer Entscheidung des
Landgerichts Hamburg im widerspruchsverfahren
324 O 385/20, längstens jedoch für die Dauer von
sechs Monaten ausgesetzt.

2' lm Übrigen wird der Antrag auf Erlass einer einstweiri-
gen Anordnung abgelehnt,

3. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat der Beschwer_
defiihrerin die notwendigen Auslagen im Verfahren
über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung zu erstatten.

Gründe:

L

Die Vedassungsbeschwerde und der in Ergänzung gestellte Antrag auf Erlass 1

einer einstweiligen Anordnung richten sich gegen eine einstweilige Verfirgung, die
der Pressesenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts ohne Anhörung der Be-
schwerdefuhrerin in einer äußerungsrechtlichen Angelegenheit erlassen hat.

1, Das zugrundeliegende Verfahren betrifft die Geltendmachung von Gegen- 2
darstell ungsansprirchen.

Die Beschwerdeführerin verantwortet eine lnternetplattform. Am 11. Septem- 3
ber 2020 veröffentlichte sie auf dieser einen Artikel mit der überschrift ,,[...J lob-
byierte in China für [...]". ln diesem Artikel wurde über die Lobbyaktivitäten einer
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vom Antragsteller des Ausgangsverfahrens gegründeten und geführlen Firma be-
richtet. Der Artikel lautete auszugsweise:

,[."] sprach in sachen [.,.] nicht nur im Kanzleramt vor: NachSP|EcEl-lnformationen arrangierte der Ex-[...] auch rreffen von
Managern in der deutschen Botschaft in pekiÄg.i...1 s.hon ein Jahr,
bevor sich [. , .] an [. . . ] wandte, kontaktierte ein lroher vertreter seiner
Firma [,..] den deutschen Botschafter in peking, um ein Treffen mit
[. . . ]-Manag ern zu arrangieren.,'

2. Wegen dieser Berichterstattung forderte der Antragsteller des Ausgangsver-
fahrens die Beschwerdeführerin mit anwaltlichem Schreiben vom 15. September
2A2A zu einer (Online-)Gegendarstellung hinsichtlich Teilen des oben wiederge-
gebenen Auszugs der Berichterstattung auf, ln einem weiteren, ebenfalls gegen
die angegriffene Berichterstattung gerichteten Unterlassungsschreiben, auf das
der Antragsteller irn Rahmen der Abmahnung Bezug nahm, fürhrte er aus, es treffe
zwar ztJ, dass sich Mitarbeiter seines Unternehrnens entsprechend verhalten hät-
ten, er selbst sei hieran jedoch weder beteiligt gewesen, noch habe er sich in ir-
gendeiner Weise dazu verhalten. Aus der Meldung der Beschwerdeführerin erge-
be sich jedoch, dass er selbst lobbyiert habe. Hierbei handele es sich um eine fal-
sche Tatsachenbehauptung. Eine darüber hinausgehende Begrlrndung enthielt
das dreiseitige Abmahnungsschreiben nicht.

4

Die Beschwerdeführerin fehnte die Veroffentlichung der Gegendarstellung mit 5
Schreiben vom 16. September 2A20 ab, Der Antragsteller trete einer Behauptung
entgegen, die die streitgegenständliche Meldung nicht aufstelle, Für den verstän-
digen und unvoreingenommenen Durchschnittsleser sei ohne weiteres erkennbar,
dass die angegriffene Berichterstattung sich auf die dem Antragsteller als Grün-
der, lnhaber und Chairman obliegende Verantwortung für die Aktivitäten seiner
Firma beziehe.

3, Mit Schriftsatz vom 23, September 2020 beantragte der Antragsteller beim 6
Landgericht Hamburg den Erlass einer einstweiligen Verfügung, um die Be-
schwerdeftihrerin zur Veröffentlichung der Gegendarstellung zu verpflichten, Die
Antragsschrift umfasste sieben Seiten. Hierin ging der Antragsteller unter anderem
auf die Ausführungen der Beschwerdeftrhrerin im Rahmen ihres die Veröffentli-
chung der Gegendarstellung ablehnenden Schreibens vom 16. September 2A2Q
ein, erwiderte darauf ausführlich und versuchte potentiellen Gegenargumenten der
Beschwerd efü h rerin vorzug reifen.
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a) Allein dem Antragsteller teilte die Pressekammer des Landgerichts Ham- 7
burg mit gerichtlicher Verfügung vom 28. September 2020 mit, dass Bedenken
gegen den Erlass der beantragten einstweiligen Vefügung bestünden. Die Formu-
lierung der angegriffenen Teile der Berichterstattung sowie der geforderten Ge-
gendarstellung deuteten im Gesamtzusammenhang darauf hin, dass es sich um
Meinungsäußerungen handele, die nicht gegendarstellungsfähig seien. Möglich-
enrueise könne der Eindruck, dass der Antragsteller selbst tätig geworden sei, mit
einer Gegendarstellung angegriffen werden. Es sei jedoch zweifelhaft, ob es sich
um einen zwingenden Eindruck handele.

b) Daraufhin ließ der Antragsteller der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom I
5' Oktober 2020 drei modifizierte Versionen der Gegendarstellung zukommen.
Das Schreiben umfasste fünf Seiten (davon drei Seiten Gegendarstellungen). Eine
Veröffentlichung der ursprüngtich zugeleiteten Gegendarstellung werde nicht wei-
ter verlangt. Der geltend gemachte Anspruch werde als erfüllt angesehen, sofern
die Beschwerdeführerin eine der drei neuen Fassungen der Gegendarstellung
veröffentliche. Abgesehen von einer Bezugnahme auf das vorhergegangene
Schreiben enthielt das Schreiben keine Begründung. Die Beschwerdeführerin
lehnte in der Folge die Veröffentlichung der drei alternativen Gegendarstellungen
ab.

c) Mit dem Ziel, die Beschwerdeftthrerin zur Verötfentlichung einer der drei 9
neuen Fassungen seiner Gegendarstellung zu verpflichten, beantragte der An-
tragsteller mit Schriftsatz vom B. Oktober 202A bei der Pressekammer des Land-
gerichts Hamburg erneut, eine einstweilige Verfügung zu erlassen. ln seinem
- wiederum sieben Seiten umfassenden - Schriftsatz ging der Antragsteller auf
die gerichtliche Verfügung vom 28. September 2020 ein und ennriderte auf die
Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrem erneuten Ablehnungsschreiben.

4. Mit Beschluss vom 12. Oktober 2020 wies das Landgericht, das in den bei- 10
den Schriftsätzen vom 23. September und 8, Oktober 2A20 einen einheitlichen
Antrag sah, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfi.igung zurück. Der ur-
sprü ng lich vom Antragsteller geforderte Abd ruck sei n icht gegendarstel I u n gsfä h ig,
da es sich um eine Meinungsäußerung handele. Da die angegriffene Berichterstat-
tung nicht zwingend den Eindruck vermittele, der Antragsteller sei persönlich tätig
geworden, hätten auch die modifizierten Anträge keinen Erfolg. Der Zurtickwei-
sungsbeschluss wurde der Beschwerdeführerin nicht bekanntgegeben,
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Der gegen seinen Beschluss gerichteten sofortigen Beschwerde des Antrag- 11
stellers half das Landgericht nicht ab und legte das Verfahren dem Oberlandesge-
richt als Beschwerdegericht vor.

5. Die Gerichtsakten gingen am 26. Oktober 2020 beim Hanseatischen Ober- 12
landesgericht ein. ohne vorherige Anhörung der Beschwerdeführerin erließ das
Oberlandesgericht am 29. Oktober 2020 die angegriffene einstweilige Verfügung,
die die Beschwerdeführerin zur Veröffentlichung einer der modifizierten Gegen-
darstellungen verpflichtete. Es führte aus, dass entgegen der Auffassung des
Landgerichts der Leser aufgrund der mehdachen Nennung des Namens des An-
tragstellers zwingend von dessen persönlichem Tätigwerden ausgehe,

Der Prozessbevollmächtigte des Antragstellers übermittelte der Beschwerde- 13
führerin die einstweilige Verfügung am 30. Oktober 2A20 per Telefax und per
E-Mail zur Kenntnisnahme. Mit ebenfalls angegriffenem Beschluss vom
3- November 2Q20 berichtigte das Oberlandesgericht einen Schreibfehler. Die be-
richtigte Fassung des Beschlusses wurde der Beschwerdeführerin am
10. November 2020 zugestellt.

Am 20. November 2020 legte die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen die 14
einstweilige Verfügung ein. Den zunächst für den 1 1. Dezemb er 2A20 anberaum-
ten Termin zur Verhandlung über den Widerspruch verlegte das Landgericht von
'Amts wegen auf den 15. Januar 2021.

6. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde vom 27. November 2020 - bei Gericht 1S

eingegangen am 30, November 2020 - rtjgt die Beschwerdeführerin eine Verlet-
zung ihres Anspruchs auf prozessuale Waffengleichheit im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren.

7. Am 17. Dezember 2020 wurde der Beschwerdeführerin ein Antrag auf Fest- 16

setzung von Zwangsmitteln zur zwangsweisen Durchsetzung der beschwerdege-
genständlichen einstweiligen Verfügung zugestellt, Das Landgericht Hamburg
wies den Antrag der Beschwerdeführerin auf einstweilige Einstellung der Zwangs-
vollstreckung bis zur Entscheidung über den Widerspruch mit Beschluss vom
23. Dezember 2020 zurück,

Die Beschwerdeführerin hat die Gegendarstellung bisher nicht veröffentlicht. 17
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8, ln der Folge stellte die Beschwerdeführerin in Ergänzung zu ihrer Verfas- 1g
sungsbeschwerde einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Sie be-
gehrt, die Wirksamkeit der einstweiligen Verflrgung bis zu einer erneuten Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts, hilfsweise bis zu einer Entscheidung des
La ndge richts im Widersp ruchsverfah ren auszu setzen.

9. Der Antragsteller des Ausgangsvedahrens hat im Verfahren der einstweilj- 19
gen Anordnung Stellung genommen. Er ist der Ansicht, das rechfliche Gehör der
Beschwerdeführerin sei nicht verlekt. Sie habe in ihren Enviderungsschreiben, die
er den Gerichten vorgelegt habe, Gelegenheit zur Außerung gehabt. lm Rahmen
der Widerspruchsbegrtlndung habe sie zudem vollumfänglich ergänzend Stellung
genommen.

1t.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist zulässig und hinsicht- ze
lich des Hilfsantrags begründet.

1. Nach $ 32 Abs. 1 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht im Streitfall 21
einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Ab-
wehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem
anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist, Dabei gelten,
selbst wenn eine Verfassungsbeschwerde in der Sache Aussicht auf Erfolg hat, für
den Erlass einer einstweiligen Anordnung durch das Bundesverfassungsgericht im
Rahmen der insoweit grundsätzlich maßgeblichen Folgenabwägung strenge Maß-
stäbe (vgl. BVerfGE71,158 <161>; BB, 1Bb <1BO>; g.l ,252 <2ST f.>;11l1r, 1147

<152f .>; stRspr).

Die Anforderungen, die sich aus der prozessualen Waffengleichheit in äuße- 22
rungsrechtlichen einstweiligen Verfügungsverfahren ergeben, sind eingehend ver-
fassungsgerichtlich klargestellt (vgl. die Beschlüsse der 3, Kammer des Ersten
Senats vom 30. Septembe r 2018 - 1 BvR 1783117 und 1 BvR 2421117 -; sowie die
Beschlüsse der 2. Kammer des Ersten senats vom 3. Juni 2020 - 1 BvR
1246120 -; vom 17. Juni 2020 - 1 BvR 138a20 - und vom 22. Dezember 2020
- 1 BvR 2740120 -).

Angesichts dessen ftlhrt die vom Bundesverfassungsgericht im Rahmen der 23
Entscheidung nach $ 32 Abs. 1 BVerfGG vorzunehmende Folgenabwägung (vgl,
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BVerfGE 71, 158 <161>; eB, 1gg <186>; 91,2sz <2s7 f .>; stRspr) zu dem Ergeb-
nis, dass die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe
übenruiegen' Denn die Verfassungsbeschwerde ist hinsichflich der gerügten Ver-
letzung der prozessualen Waffengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren
otfensichtlich zulässig und begründet.

2- Die Verfassungsbeschwerde ist zutässig (vgl, näher BVerfG, Beschluss der 24
3. Kammer des Ersten senats vom 30. september 2a1g - 1 BvR 17Bgl1T -,
Rn. 10; Beschlüsse der 2. Kammer des Ersten senats vom 3. Juni 2020 - 1 BvR
1246120 -, Rn. 12 vom 17. Juni 2o2o- 1 BvR lggol2o-, Rn. 12undvorn 22. De-
zember 2020 - 1 BvR ZZ40t20 -, Rn. 16).

Der Rechtsweg ist, unabhängig von dem noch fortdauernden Ausgangsverfah- 2b
ren, erschÖpft ($ 90 Abs, 2 Salz 1 BVerfGG). Die Beschwerdeführerin macht eine
Rechtsverletzung unmittelbar durch die Handhabung des prozessrechts im Ver-
fahren [iber den Erlass einer einstweiligen Verfirgung geltend. Sie wendet sich
dabei gegen ein bewusstes Übergehen ihrer prozessualen Rechte. Eine Missach,
tung von Verfahrensrechten als solche kann insbesondere mit dem Antrag auf
einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung (g g24 Abs. 3 i.V.m. $ 707
Abs. 1 Satz2ZPO) nicht geltend gemacht werden, denn im Rahmen dessen sind
die Erfolgsaussichten in der Sache maßgeblich (vgl. BVerfG, Beschlüsse der
2. Kammerdes Ersten senats vom 3. Juni2020 - 1 BvR 1246120 -, Rn, 12 und
vom 17. Juni 2020 - 'l BvR 1380120 -, Rn. 12). Auch darüber hinaus gibt es keinen
Rechtsbehelf, mit dem die Verletzung der prozessualen Waffengleichheit als sol-
che vor den Fachgerichten geltend gemacht werden könnte, Die Verfassungsbe-
schwerde kann daher ausnahmsweise unmittelbar gegen die einstweilige Verfit-
gung erhoben werden (vgl. BVerfG, Beschluss der 3, Kammer des Ersten Senats
vom 30. september 2a18 - 1 BvR 1783117 -, Rn. 10; Beschlüsse der 2. Kammer
des Ersten Senats vom 3. Juni 2020 - 1 BvR 1246120 -, Rn. 12; vom 17. Juni 202e
- 1 BvR 138a120 -, Rn. 12 und vom 22. Dezember 2020 - 1 BvR 2740120 -,
Rn, 16).

Ein besonders gewichtiges Feststellungsinteresse musste die Beschwerdefüh- 26

rerin nicht geltend machen, denn die Rechtsbeeinträchtigung durch die einstweili-
ge Veftigung in Gestalt eines weiterhin vollstreckbaren Titels dauert fort (vgl.
BVerfG, Beschltisse der 2, Kammer des Ersten Senats vom 3. Juni 2020 - 1 BvR
1246124 -, Rn. 13 und vom 17, Juni 2020 - 1 BvR 1380120 -, Rn. 12).Da derAn-
tragsteller des Ausgangsverfahrens bereits die Vollstreckung betreibt, ist die Be-
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schwerdeführerin dem akuten Risiko ausgesetzt, zur Veröffenflichung der Gegen-
darstellung gezwungen zu sein, ohne dass sie Gelegenheit gehabt hätte, hierzu
vor Gericht Stellung zu nehmen. Dies wiegt besonders schwer, da die Verpflich-
tung zur Veröffentlichung einer Gegendarstetlung einen besonders intensiven Ein-
griff in das Selbstbestimmungsrecht der Presse aus Art, 5 Abs. 1 Satz 2 GG be-
deutet (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten senats vom
19. Dezember 2007 - 1 BvR 967/0s -, Rn. 40; Beschluss der 3. Kammer des Ers-
ten Senats vom 7. Februar 2018 - 1 BvR 442115 -, Rn. 16).

3. Der Erlass der einstweiligen Verfügung durch das Oberlandesgerichts ver- zT
letzt die Beschwerdeführerin in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale
waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 'r in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG.

a) Die hier maßgeblichen Rechtsfragen hat das Bundesverfassungsgericht be- za
reits entschieden (vgl. die Beschlüsse der 3, Kammer des Ersten Senats vom
30. september 2aß - 1 BvR 17a3t17 -, Rn. 14 ff. und vom 30. september 201g- 1 BvR 2421117 ', Rn. 2s fi; sowie die Beschlüsse der 2. Kammer des
Ersten senats vom 3. Juni 2020 - 1 BvR 1246120 -, Rn. lsff .', vom 17. Juni2020
- 1 BvR 138u2a -, Rn, 14 und vom 22. Dezember zazo - 1 BvR 274ol2o -,
Rn. 19 ff,).

aa) Der Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit ist Ausprägung der Zg
Rechtsstaatlichkeit und des allgemeinen Gleichheitssatzes im Zivilprozess und
sichert verfassungsrechtlich die Gleichwerligkeit der prozessualen Stellung der
Parteien vor Gericht, Das Gericht muss den Prozessparteien im Rahmen der Ver-
fahrensordnung gleichermaßen die Möglichkeit einräumen, alles fur die gerichtli-
che Entscheidung Erhebliche vorzutragen und alle zur Abwehr des gegnerischen
Angriffs erforderlichen prozessualen Verteidigungsmittel selbständig geltend zu
machen. Die prozessuale Waffengleichheit steht dabei im Zusammenhang mit
dem Gehörsgrundsatz aus Art. 103 Abs. 1 GG, der eine besondere Ausprägung
der Waffengleichheit ist, Als prozessuales Urrecht (vgl, BVer-fGE 70, 180 <1BB>)
gebietet dieser, in einem gerichtlichen Verfahren der Gegenseite grundsätzlich vor
einer Entscheidung Gehör und damit die Gelegenheit zu gewähren, auf eine be-
vorstehende gerichtliche Entscheidung Einfluss zu nehmen (vgl. BVerfGE 9, 89
<96 f.>; 57,346 <359>), Entbehrtich ist eine vorherige Anhörung nur in Ausnah-
mefälten. Voraussetzung der Verweisung auf eine nachträgliche Anhörung ist,
dass ansonsten der Zweck des einstweiligen Verfügungsverfahrens vereitelt wrir-
de (vgl. näher BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten senats vom
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30. september 2018 - 1 BvR 17\sl17 -, Rn. 14 bis 16). lm presse- und Auße-
rungsrecht kann jedenfalls nicht als Regel von einer Erforderlichkeit der überra-
schung des Gegners bei der Geltendmachung von Ansprüchen ausgegangen
werden. Speziell im Gegendarstellungsrecht ist das vorherige Veröffenlichungs-
verlangen eine materiell-rechtliche Voraussetzung für den Gegendarstellungsan-
spruch (vgl. S 56 Abs. 2 Nr. 4 Rstv - nunmehr g 20 Abs. 2 Nr. 4 Mstv, sowie g 11
Abs. 2 Satz 5 HbgPresseG). Ein schutzwürdiges lnteresse daran, dass die Gel-
tendmachung eines Gegendarstellungsanspruchs als solche dem Schuldner ver-
borgen bleibt, scheidet damit aus (vgl. auch BVerfG, Beschluss der 3. Kammer
des Ersten senats vom 30. september20lg - 1 BvR z4z1l17 -, Rn. 31),

bb) Von der Frage der Anhörung und Einbeziehung der Gegenseite zu unter- 30
scheiden ist die Frage, in welchen Fällen [rber den Erlass einer einstweiligen Ver-
ftJgung ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann. Für die Beurtei-
lung, wann ein dringender Fall im Sinne des $ 937 Abs, ZZpO vorliegt und damit
auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden kann, haben die Fachgerichte
einen weiten Wertungsrahmen. Die Annahme einer Dringlichkeit setzt freilich so-
wohl seitens des Antragstellers als auch seitens des Gerichts eine entsprechend
zügige Verfahrensführung voraus (vgl. näher BVerfG, Beschluss der 3. Kammer
des Ersten senats vom 30. september 2018 - 1 BvR 1zg3l17 -, Rn. 19 f.).

cc) Über eine einstweilige Verfügung wird in äußerungsrechflichen Angele- 31
genheiten gleichwohl angesichts der Eilbedürftigkeit nicht selten zunächst ohne
mündliche Verhandlung entschieden werden müssen. Der Verzicht auf eine münd-
liche Verhandlung berechtigt ein Gericht jedoch nicht dazu, die Gegenseite bis zur
Entscheidung über den Verfügungsantrag aus dem Verfahren herauszuhalten (vgl.
näher BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 30. September
2018 -'1 BvR 1783117 -, Rn. 21 bis 24; sowie Beschluss der 2. Kammer des
Ersten Senats vom22. Dezember 2a20 - 1 BvR 274otzo -, Rn, 21). Eine stattge-
bende Entscheidung über den Verfügungsantrag kommt grundsätzlich nur in Be-
tracht, wenn die Gegenseite die Möglichkeit hatte, auf das mit dem Antrag geltend
gemachte Vorbringen zu eruuidern.

Dabei ist von Verfassung wegen nichts dagegen zu erinnern, wenn das Ge- g2

richt in solchen Eilverfahren auch die Möglichkeiten einbezieht, die es der Gegen-
seite vorprozessual erlauben, sich zu dem Verfügungsantrag zu äußern, wenn
sichergestellt ist, dass solche Außerungen vollständig dem Gericht vorliegen. Hier-
für kann auf die Möglichkeit zur Enryiderung gegenüber einer dem Verfrlgungsver-
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fahren vorangehenden Abmahnung abgestellt werden. Dem verfassungsrechli-
chen Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit genügen die Eruviderungsmög-
lichkeiten auf eine Abmahnung allerdings nur dann, wenn folgende Voraussetzun-
gen kumulativ vorliegen: der Verfügungsantrag muss im Anschluss an die Abmah-
nung unverzüglich nach Ablauf einer angemessenen Frist für die begehrte Erklä-
rung bei Gericht eingereicht werden; die abgemahnte Außerung sowie die Be-
gründung für die begehrte Gegendarstellung muss mit dem bei Gericht geltend
gemachten Gegendarstellungsbegehren identisch sein; der Antragsteller muss ein
etwaiges Zurückweisungsschreiben des Antragsgegners zusammen mit seiner
Antragsschrift bei Gericht einreichen, Demgegenüber ist dem Antragsgegner Ge-
hör zu gewähren, wenn er nicht in der gehörigen Form abgemahnt wurde oder der
bei Gericht eingereichte Antrag auf eine Enriderung des Antragsgegners inhalflich
eingeht und repliziert (vgl, näher den Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats
vom 30. September 2018 - 1 BvR 1783117 -, Rn. 14 tf .; sowie Beschlüsse der
2, Kammerdes Ersten senatsvom 3. Juni2020 - 1 BvR 1246120 -, Rr-r. 1gf; vom
17. Juni 2020 - 1 BvR 1380120 -, Rn. 14 und vom 22. Dezember 2ozo - 1 BvR
2740120 -, Rn. 22) oder sonst mit ergänzendem vortrag begründet wird.

Gehör ist auch zu gewähren, wenn das Gericht dem Antragsteller Hinweise 33
nach $ 139 ZPO erteilt, von denen die Gegenseite sonst nicht oder erst nach Er-
lass einer für sie nachteiligen Entscheidung erfährt (BVerfG, Beschluss der
3, Kammer des Ersten senats vom 30. september z01g - 1 BvR 17gal17 -,
Rn.24 siehe auch BVedG, Beschllrsse der 2. Kammer des Ersten Senats vom
27.Ju1i2020 - 1 BvR 1379120 -, Rn, 16 und vom22. Dezember 2a20 - 1 BvR
274AnA -, Rn. 23). Entsprechend ist es verfassungsrechtlich geboten, den jeweili-
gen Gegner vor Erlass einer Entscheidung in den gleichen Kenntnisstand zu ver-
setzen wie den Antragsteller, indem auch ihm die richterlichen Hinweise zeitnah
mitgeteilt werden. Dies gilt insbesondere, wenn es bei Rechtsauskilnften in Hin-
weisform darum geht, einen Antrag gleichsam nachzubessern oder eine Einschät-
zung zu den Erfolgsaussichten abzugeben (vgl, zur ldentität von Abmahnung und
Antrag im Verfügungsverfahren BVerfG, Beschluss der 2. Kamrner des Ersten Se-
nats vom 27. Juli2020 - 1 BvR 1379120 -, Rn. 13 f,). Soweit Hinweise erteilt wer-
den, ist der Gegenseite dies mit Blick auf die Nutzung dieser Hinweise in diesem
oder in anderen gegen den Antragsgegner gerichteten Verfahren auch im Falle
der Ablehnung eines Antrags unverzüglich mitzuteilen (vgl. BVerfG, Beschluss der
3. Kammer des Ersten senats vom 30. september 2o1g - 1 BvR 2421117 -,
Rn. 30, 36 und 39). Ein einseitiges Geheimverfahren uber einen mehnruöchigen
Zeitraum, in dem sich Gericht und Antragsteller über Rechtsfragen austauschen,
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ohne den Antragsgegner in irgendeiner Form einzubeziehen, ist mit den Verfah-
rensgrundsälzen des Grundgesetzes unvereinbar (BVerfG, Beschluss der
3, Kammer des Ersten senats vom 30. september 2018 - l BvR 17g3l17 -,
Rn,24; Beschlüsse der 2. Kammer des Ersten senats vom 3. Juni 2020 - 1 BvR
1246120 - Rn. 19 und vom22. Dezember zo2o - 1 BvR 2740/20-, Rn. 23).

b) Nach diesen Maßstäben verletzt der angegriffene Beschluss die Beschwer- z4
deführerin offenkundig in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waf-
fengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG.

Durch den Erlass der einstweiligen Verfügung ohne vorherige Anhörung der ob
Beschwerdefüh re rin wa r vorliegend keine G teichwertigkeit ih rer prozess ualen Stel-
lung gegenüber dem Verfahrensgegner gewährleistet. Zwar hatte der Antragstelter
die Beschwerdeführerin außerprozessual abmahnen und ihr unterschiedliche Ge-
gendarstellungsverlangen zukommen lassen. Die Beschwerdeführerin hatte den
Abdruck der Gegendarstellungen beide Male mit begründetem Schreiben abge-
lehnt. Bereits bei dem Vergleich der an die Beschwerdeführerin gerichteten Ab-
mahnungsschreiben mit den an das Landgericht gerichteten Schriftsätzen des An-
tragstellers ist augenfällig, dass diese nicht identisch seien können (drei und fi]nf
Seiten gegenüber zwei Mal sieben Seiten). Hinzukommt, dass der Bevollmächtigte
des Antragstellers in seinen gerichtlichen Antragsschriftsätzen jeweils auf Einwän-
de, die die Beschwerdeführerin in ihrem Erwiderungsschreiben vorgetragen hatte,
teilweise ausdrücklich enrrriderte und darüber hinaus versuchte, potentiellen Ge-
genargumenten der Beschwerdeführerin vorzugreifen. Schon aus dem Umstand
der ersichtlich fehlenden Kongruenz des Vortrags ergab sich, dass die Gerichte im
Sinne gleichwertiger Außerungs- und Verteidigungsmöglichkeiten der Beschwer-
deführerin - gegebenenfalls auch fernmündlich oder per E-Mail - Gelegenheit hät-
ten geben mussen, den Vortrag des Antragstellers zumindest zur Kenntnis zu
nehmen und ihrerseits - gegebenenfalls auch kurzfristig - zu erwidern (vgl.
BVerfG, Beschluss der2. Kammerdes Ersten Senats vom2T. Juli2e20 - 1 BvR
1379120 - Rn' 14, wonach im lauterkeitsrechtlichen Verfügungsverfahren der An-
tragsgegnerseite im Zweifel bereits bei kleinsten Abweichungen rechfliches Gehör
zu gewähren ist). Weiter ist zu berücksichtigen, dass im Zeitpunkt des Erlasses
der einstweiligen Verfilgung seit Eingang des ursprünglichen Antrags beim Land-
gericht bereits mehr als fünf Wochen vergangen waren, Es ist nicht ersichlich,
wieso das Oberlandesgericht vor diesem Hintergrund der Beschwerdeführerin kei-
ne Gelegenheit zur - gegebenenfalls auch kurzfristigen - Stellungnahme geben
konnte.
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Erst recht hätte schon das Landgericht, spätestens jedoch das Oberlandesge- 36
richt die Beschwerdeführerin vor dem Erlass eines Beschlusses über den Hinweis
des Landgerichts vom 28. September 2020 in Kenntnis setzen müssen. Es ist ver-
fassungsrechtlich geboten, den jeweiligen Verfahrensgegner vor Erlass einer Ent-
scheidung in den gleichen Kenntnisstand zu versetzen wie den Antragsteller. Hier-
für sind auch ihm die an den Antragsteller ergangenen richterlichen Hinweise zeit-
nah mitzuteilen. Dies gilt insbesondere, wenn es - wie vorliegend - bei Rechtsaus-
künften in Hinweisform darum geht, einen Antrag gleichsam nachzubessern oder
eine Einschätzung zu den Erfolgsaussichten abzugeben (vgl. BVerfG, Beschluss
der 3. Kammer des Ersten senats vom 30. septemberz0lg - 1 BvR 11g3li7 -,
Rn. 24; Beschluss der 2. Kammer des Ersten senats vom 3, Juni 2020 - 1 BvR
1246120 -, Rn. 19).

Die Einbeziehung der Beschwerdeführerin durch das Gericht vor Erlass der 97
VerfÜgung wäre offensichtlich geboten gewesen. lm Rahmen dessen hätte eine
Frist zur Stellungnahme kurz bemessen sein können, Unzulässig ist es jedoch,
wegen einer gegebenenfalls durch die Anhörung des Antragsgegners befürchteten
Verzögerung oder wegen einer durch die Stellungnahme erforderlichen, arbeitsin-
tensiven Auseinandersetzung mit dem Voftrag des Antragsgegners bereits in ei-
nem frühen Verfahrensstadiurn gänzlich von einer Einbeziehung der Gegenseite
abzusehen und sie stattdessen bis zum Zeitpunkt der auf Widerspruch hin anbe-
raumten mündlichen Verhandlung mit einer einseitig erstrittenen gerichgichen Ge-
gendarstellungsverfügung und den damit einhergehenden Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen des Antragstellers zu belasten.

4. Angesichts des Verstoßes gegen die prozessuale Waffengleichheit kommt 38
es auf eine Prüfung der verletzung weiterer Grundrechte nicht an,

5. Eine mit dem Hauptantrag beantragte Außervollzugsetzung der verfas- 39
sungswidrig zustande gekommenen Entscheidung bis zu einer erneuten Entschei-
dung des Oberlandesgerichts war nicht erforderlich. Die verfassungsgerichliche
einstweilige Anordnung setzt die verfassungsrechtlich fehlerhaft getroffene Ent-
scheidung zum Schutz der Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte der Be-
schwerdefÜhrerin einstweilen außer Vollzug, wirkt darüber hinaus aber nicht auf
das laufende Verfahren ein.

lnsbesondere kommt es nicht darauf an, dass der Beschwerdeführerin nach 40
einer Widerspruchsentscheidung des Landgerichts unter Umständen erneut eine
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Zwangsvollstreckung droht. lm Rahmen der mündtichen Verhandlung über den
Widerspruch wird das Landgericht Hamburg Gelegenheit haben, den Vortrag bei-
der Verfahrensbeteiligter zu hören und bei seiner Entscheidungsfindung zu be-
rilcksichtigen (vgl. auch BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats
vom 29. Januar 2018 - 1 BvQ 70117 -, Rn. 7). Den Rechten der Beschwerdeführe-
rin kann so genüge getan werden.

6. Die Entscheidung tiber die Auslagenerstattung beruht auf S 34a Abs. 3 41
BVerfGG,

Diese Entscheidung ist unanfechtbar 42

Paulus Christ Härtel


